
Wie benenne ich einen Verkehrsleiter und was ist dabei vertraglich zu 
beachten? 

Sofern ich ein neues Unternehmen im erlaubnispflichtigen Güterkraft- oder 
Personenverkehr gründe oder meine bisherige fachkundige Person das 
Unternehmen verlässt, gibt es folgende Varianten, einen Verkehrsleiter zu 
benennen: 

 Eine im Unternehmen tätige Person, die die rechtlichen Anforderungen 
an den Verkehrsleiter erfüllt, wird zum Verkehrsleiter bestellt (interner 
Verkehrsleiter). 

 Eine nicht zum Unternehmen gehörende Person wird vertraglich als 
externer Verkehrsleiter verpflichtet (externer Verkehrsleiter). 

 


